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kommandanten avisiert wurden - in der Objektkommandantur 
(Eingang Freienwalder Straße) zu melden.
Das Betreten oder Befahren wird nur gestattet
- mit Zustimmung des Leiters der entsprechenden Dienst

einheit
- nach Erfassung der Dienstausweis- bzw. Personalsusweis-lTr.

sowie Ausgabe eines Passierscheines_ •- bei ständiger Begleitung eines Angehörigen der entsprechen
den Diensteinheit.

4.4. HfS-fremde Personen
4.4.1. EifS-fremde Personen aus Betrieben,'Einrichtungen und 
Institutionen des zivilen Bereiches, die zur Verrichtung 
von Dienstleistungen, Bauarbeiten und anderen arbeitsnäßigen 
Gründen das Dienstobjekt betreten müssen, sind von der je
weiligen Diensteinheit nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung 
mindestens '2 Tage vor dem Einsatz bei der Objektkommandantur 
schriftlich anzumelden.
Die Anmeldung (Anlage 5) hat zu enthalten:
- Dame, Vorname, Pkz, Wohnanschrift, Arbeitsstelle der 

Person
- Dauer des Einsatzes (befristet auf das laufende Jahr)
- Einsatzort
- verantwortlicher Angehöriger der Diensteinheit und dessen 

Telefonnummer
- Dame des begleitenden Angehörigen und dessen Dienstaus- 
weis-Dr.

- Bestätigung des Leiters der Diensteinheit über die 
durchgeführte überprüfung.

4.4.2. Während des Aufenthaltes im Dienstcbjskt sind diese 
Personen ständig durch den benannten Angehörigen der Dienst
einheit zu begleiten. Dieser hat zu gewährleisten, daß die 
Personen


